
 

Die Elternvertretung 
nimmt die Interessen der 
Eltern gegenüber der 
Schulbehörde war und übt  
die Mitwirkungsrechte der 
Eltern in der Schule aus. 

Klasseneltern-
vertreter-/innen  

Gesamteltern-
vertretung 

(GEV) 
je 2 Eltern aus jeder Klasse 

Bezirkseltern-
ausschuss (BEA) 

je 2 Eltern aus jeder 
Schule 

Landeseltern-
ausschuss (LEA) 

je 2 Eltern aus jedem 
Bezirk 

Die Schülervertretung 
nimmt die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler 
gegenüber der 
Schulbehörde war und übt 
die Mitwirkungsrechte der 
Schülerinnen und Schüler 
in der Schule aus. 

Klassensprecher-
/innen 

Gesamtschüler-
vertretung (SV) 

Bezirksschüler-
ausschuss 

Bezirks- 
lehrer- 

ausschuss 

Landeslehrer-
ausschuss 

Landesschüler-
ausschuss 

Gesamt-
konferenz der 

Lehrerinnen und 
Lehrer  

Die Gesamtkonferenz ist 
das Beratungs- und 
Beschlussgremium aller 
Lehrerinnen und Lehrer 
einer Schule. 

Schulkonferenz und 
Schulbeiräte sollen die 
Schulverwaltung beraten 
und Vorschläge 
unterbreiten. Den Gremien 
stehen Auskunfts- und 
Anhörungsrechte zu, der 
Schulkonferenz auch 
Entscheidungsrechte. 

Schulkonferenz 
je 4 Eltern, Schüler u.  

 Lehrer sowie  
1 außenstehende Person 

und die Schulleitung 

Bezirks-
schulbeirat 

je 12 Eltern, Schüler, 
Lehrer, ggf. +je 2 aus den 

Privat-/Ersatzschulen  

Landes-
schulbeirat 

je 1 Eltern, Lehrer, Schüler 
aus den 

Bezirksausschüssen 

Ebenen der 
Schulver-
waltung 

Interessen-
vertretung der 

Eltern  

Interessen-
vertretung der 

Schüler 

Ebenen und 
Gremien der 

Mitbestimmung 

Interessen-
vertretung der 

Lehrer  

 
Senat 

Schulaufsicht 
(Schulräte) 
Schulträger 
(Stadträte) 

 
Schulleitung 

Mitbestimmung und Interessenvertretung im Berliner Schulsystem 


